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TV AWO NRW 

§ 38 Reisekosten 

(1) Vorbehaltlich einer mitbestimmten betrieblichen Regelung
richtet sich die Erstattung von Auslagen für Dienstreisen nach
den für die Bediensteten des Landes Nordrhein-Westfalen 
jeweils geltenden Vorschriften. Abweichend hiervon kann der
Arbeitgeber mit den Beschäftigten die Reisekostenerstattung im
Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten vereinbaren.

(2) Der Arbeits- und Einsatzbereich, innerhalb welchem 
Reisekosten nicht gewährt werden, ist durch Dienstanweisung
besonders festzulegen.
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Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 10.2.2014

Landesreisekostengesetz
(Landesreisekostengesetz - LRKG);

Gesetz zur Neufassung
Vom 16. Dezember 1998 (Fn 1)

(Artikel I des Gesetzes zur Neufassung des Landesreisekostengesetzes)

Das Landesreisekostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli 1974 (GV. NW. S. 214),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Juli 1993 (GV. NW. S. 464), erhält folgende Fassung:

Gesetz
über die Reisekostenvergütung der Beamtinnen,

Beamten, Richterinnen und Richter
(Landesreisekostengesetz - LRKG)

§ 1 (Fn 7)
Geltungsbereich

(1) Reisekostenvergütung wird gewährt den Beamtinnen und Beamten des Landes, der Gemeinden, der
Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, den Richterinnen und Richtern des Landes sowie den zu diesen
Dienstherren abgeordneten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern.

(2) Die Reisekostenvergütung wird geleistet für Dienstreisen, Dienstgänge und Reisen aus besonderem
Anlass. Sie umfasst

1. Fahrkostenerstattung (§ 5),

2. Wegstreckenentschädigung, Mitnahmeentschädigung (§ 6),

3. Tagegeld für Verpflegungsmehraufwendungen, Aufwandsvergütung (§ 7),

4. Übernachtungskostenerstattung (§ 8),

5. Nebenkostenerstattung, Auslagenerstattung für Reisevorbereitungen (§ 9),

6. Erstattung der Auslagen bei Dienstgängen (§ 10),

7. Vergütung bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort (§ 14),

8. Kostenerstattung bei Auslandsdienstreisen (§ 15),

9. Auslagenerstattung bei Reisen aus besonderem Anlass (§ 16).

§ 2 (Fn 6)
Begriffsbestimmungen

(1) Dienstreisen sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb des Dienstortes, die von der
zuständigen Behörde schriftlich oder elektronisch für den Einzelfall oder generell angeordnet oder
genehmigt worden sind. Anordnungen oder Genehmigungen sind nicht erforderlich, wenn sie nach dem
Amt der Dienstreisenden oder dem Wesen der Dienstgeschäfte nicht in Betracht kommen; die oberste
Dienstbehörde kann die Voraussetzungen näher bestimmen. Dienstreisen von Richterinnen und Richtern
zur Wahrnehmung richterlicher Amtsgeschäfte bedürfen nicht der Anordnung oder Genehmigung. Als
Dienstreisen gelten auch Reisen aus Anlass der Einstellung, Versetzung, Abordnung oder Aufhebung der
Abordnung sowie Reisen von einem dem vorübergehenden Aufenthalt dienenden Ort zum Dienstort.
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(2) Dienstgänge sind Gänge oder Fahrten am Dienstort oder Wohnort zur Erledigung von Dienstgeschäften
außerhalb der Dienststätte, die von der zuständigen Behörde für den Einzelfall oder generell angeordnet
oder genehmigt worden sind. Dem Wohnort steht ein dem vorübergehenden Aufenthalt dienender Ort
gleich. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sollen für die Erledigung gleichartiger
Dienstgeschäfte innerhalb eines zu bestimmenden räumlichen Bereichs generelle Genehmigungen von
Dienstreisen oder Dienstgängen erteilt werden. In der generellen Genehmigung soll auch festgelegt
werden, welches Beförderungsmittel grundsätzlich zu benutzen ist.

(4) Dienstort ist die Gemeinde, in der sich die Dienststätte der Dienstreisenden befindet. Dienststätte ist die
kleinste organisatorisch abgrenzbare Verwaltungseinheit einer Dienststelle, bei der die Dienstreisenden
regelmäßig ihren Dienst zu versehen haben, beziehungsweise der Teil der Dienststelle, dem sie
organisatorisch zugeordnet sind. Geschäftsort ist der Ort, an dem das auswärtige Dienstgeschäft zu
erledigen ist.

(5) Bei Heim- und Telearbeitsplätzen gilt die zuständige Dienststelle als Dienststätte im Sinne dieses
Gesetzes.

(6) Triftige Gründe im Sinne dieses Gesetzes sind dienstliche oder zwingende persönliche Gründe.

§ 3 (Fn 6)
Anspruch auf Reisekostenvergütung

(1) Dienstreisen und Dienstgänge dürfen nur durchgeführt werden, wenn der angestrebte Zweck nicht mit
geringerem Kostenaufwand erreicht werden kann. Sie sind wirtschaftlich durchzuführen und zeitlich auf
das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dienstreisen und Dienstgänge sind - soweit nicht triftige
Gründe entgegenstehen - vorrangig mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln durchzuführen.

(2) Die Planung und Durchführung von Dienstreisen hat unter Berücksichtigung erzielbarer
Fahrpreisermäßigungen und sonstiger Vergünstigungen zu erfolgen.

(3) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte Behörde kann bei regelmäßigen oder
gleichartigen Dienstreisen oder Dienstgängen zur Vereinfachung der Abrechnung anstelle der
Reisekostenvergütung im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 1 bis 7 oder Teilen davon eine Pauschvergütung
gewähren, die nach dem Durchschnitt der in einem bestimmten Zeitraum sonst anfallenden
Einzelvergütungen zu bemessen ist.

(4) Die Reisekostenvergütung wird zur Abgeltung der dienstlich veranlassten, notwendigen
Mehraufwendungen gewährt. Art und Umfang bestimmt ausschließlich dieses Gesetz. Die
Reisekostenvergütung wird Dienstreisenden des Landes unbar auf das Bezügekonto gezahlt; § 17a des
Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend.

(5) Erstattungen, die Dienstreisenden von dritter Seite ihres Amtes wegen für dieselbe Dienstreise geleistet
werden, sind auf die Reisekostenvergütung anzurechnen.

(6) Für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen einer auf Vorschlag, Verlangen oder Veranlassung der
zuständigen Behörde wahrgenommenen Nebentätigkeit wird nach diesem Gesetz keine
Reisekostenvergütung gewährt, soweit ein Anspruch auf Reisekostenvergütung aus der Nebentätigkeit
besteht.

(7) Kehren Dienstreisende in ihre Wohnung zurück, obwohl ein Verbleiben am Geschäftsort geboten wäre,
kann Reisekostenvergütung nur bis zur Höhe des Betrages gewährt werden, der ihnen beim Verbleiben am
Geschäftsort zustehen würde. Bei der Ermittlung dieses Betrages werden ansonsten erforderliche
Übernachtungskosten mit 200 v. H. der Pauschale nach § 8 Absatz 1 Satz 2 berücksichtigt.

(8) Der Anspruch auf Reisekostenvergütung erlischt, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von
sechs Monaten schriftlich oder elektronisch beantragt wird. Die Frist beginnt mit dem Tage nach
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Beendigung der Dienstreise oder des Dienstganges, in den Fällen des § 9 Abs. 2 mit Ablauf des Tages, an
dem die Dienstreise oder der Dienstgang beendet worden wäre. Dienstreisende können vor Antritt einer
Dienstreise oder eines Dienstganges schriftlich erklären, dass sie keinen Antrag nach Satz 1 stellen; die
Erklärung ist unwiderruflich.

(9) Die geltend gemachten Auslagen sind grundsätzlich durch Originalbelege nachzuweisen. Auf die
Beifügung der Belege soll im Regelfall zunächst verzichtet werden. Die für die Abrechnung zuständigen
Stellen können im Rahmen von Stichproben deren Vorlage bis zur abschließenden Bearbeitung verlangen.
Werden diese Belege nicht innerhalb von drei Monaten nach Anforderung nachgereicht, ist der Antrag auf
Erstattung insoweit zurück zu weisen.

§ 3a (Fn 8)
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Reisestellen sind berechtigt, die für die Durchführung dieses Gesetzes notwendigen
personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Dabei kann auf andere, bereits vorhandene
Personaldatenbestände zurückgegriffen werden. Aus Personalakten dürfen Name, Dienststelle, dienstliche
Kommunikationsadressen, Privatanschrift und Bankverbindung der Beschäftigten an die Reisestelle
übermittelt werden.

(2) Die Einrichtung automatisierter Verfahren, die eine Übermittlung der in Absatz 1 genannten Daten
durch Abruf ermöglichen, ist zulässig; dabei ist § 9 Absatz 3 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen
anzuwenden. Dies gilt auch für automatisierte Abrufe der in Absatz 1 Satz 3 genannten Daten.

(3) Für regelmäßige Datenübermittlungen gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Für statistische Zwecke sind nur Auswertungen mit anonymisierten Daten zulässig.

§ 4
Dauer der Dienstreise

(1) Die Dauer der Dienstreise bestimmt sich nach der Abreise und Ankunft an der Wohnung. Wird die
Dienstreise an der Dienststätte oder an einer anderen Stelle am Dienst- oder Wohnort angetreten oder
beendet, tritt diese an die Stelle der Wohnung.

(2) Beträgt die Entfernung zwischen Wohnung und Dienststätte mindestens 30 Kilometer, wird bei Antritt
oder Beendigung der Dienstreise an der Wohnung höchstens die Reisekostenvergütung gewährt, die bei
Abreise oder Ankunft an der Dienststätte entstanden wäre. Dies gilt nicht bei täglich an den Wohnort
zurückkehrenden Trennungsentschädigungsempfängern.

§ 5 (Fn 6)
Fahrkostenerstattung

(1) Bei Reisen mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln werden grundsätzlich nur die
notwendigen Kosten der niedrigsten Klasse erstattet. Muss aus triftigen Gründen ein Schlafwagen benutzt
werden, werden die hierfür notwendigen Kosten erstattet. Wird die Dienstreise aus triftigen Gründen mit
einem Flugzeug durchgeführt, werden die Kosten der niedrigsten buchbaren Klasse ersetzt.

(2) Bei Vorliegen triftiger Gründe werden die Kosten der nächsthöheren Klasse erstattet.

(3) Fahrtkosten werden nicht erstattet, wenn eine unentgeltliche Beförderungsmöglichkeit genutzt werden
kann.

(4) Für Reisen, die mit anderen als regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zurückgelegt werden,
darf keine höhere Kostenerstattung gewährt werden, als nach Absatz 1 Satz 1 vorgesehen; liegen triftige
Gründe vor, werden die entstandenen notwendigen Kosten erstattet. Für die Benutzung privater
Kraftfahrzeuge gilt § 6.

§ 6 (Fn 3)
Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung
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(1) Stehen geeignete regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel nicht zur Verfügung oder liegen andere
triftige Gründe für die Benutzung eines Kraftfahrzeugs vor, kann anstelle des Einsatzes von Dienst-, Miet-
oder Car-Sharing-Fahrzeugen auch die Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs im Einzelfall oder
generell genehmigt werden. Hierfür wird eine Wegstreckenentschädigung von 30 Cent je Kilometer, für
ein zweirädriges Kraftfahrzeug von 13 Cent je Kilometer gewährt. Mit diesen Pauschalsätzen sind die
Kosten der Fahrzeugvollversicherung abgegolten.

(2) Für Strecken, die nicht aus triftigen Gründen mit einem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegt werden,
wird eine pauschalierte Wegstreckenentschädigung gewährt, die bei Fahrleistungen bis 50 Kilometer 30
Cent je Kilometer und für jeden weiteren Kilometer 20 Cent, höchstens jedoch 100 € sowie für ein
zweirädriges Kraftfahrzeug bei Fahrleistungen bis 50 Kilometer 13 Cent je Kilometer und für jeden
weiteren Kilometer 10 Cent, höchstens jedoch 50 € beträgt. § 5 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Für Strecken, die mit einem privaten Fahrrad zurückgelegt werden, wird eine
Wegstreckenentschädigung von 6 Cent je Kilometer gewährt.

(4) Dienstreisenden, die aus dienstlichen Gründen Personen in einem privaten Kraftfahrzeug mitnehmen,
wird eine Mitnahmeentschädigung von 2 Cent je Person und Kilometer gewährt. Werden Dienstreisende
von einer im öffentlichen Dienst stehenden Person mitgenommen, die Anspruch auf Fahrkostenerstattung
durch einen anderen Dienstherrn hat, erhalten sie Ersatz der ihnen entstandenen Auslagen höchstens in
Höhe der Mitnahmeentschädigung nach Satz 1. Bei Mitnahme durch eine nicht anspruchsberechtigte
Person werden die entstandenen Auslagen nach § 5 Abs. 1 und 2, bei Vorliegen triftiger Gründe nach
Absatz 1 Satz 2 erstattet.

(5) Werden aus dienstlichen Gründen Diensthunde oder Sachen, die erfahrungsgemäß eine übermäßige
Abnutzung des Kraftfahrzeugs bewirken, mitgenommen, wird eine Entschädigung von 2 Cent je Kilometer
gewährt.

§ 7 (Fn 10)
Tagegeld für Verpflegungsmehraufwendungen, Aufwandsvergütung

(1) Die Höhe des Tagegeldes für Mehraufwendungen für Verpflegung beträgt für jeden Kalendertag bei
Abwesenheitszeiten

1. von 24 Stunden 24 Euro,
2. von weniger als 24 Stunden, aber mehr als 11 Stunden 12 Euro und
3. von mehr als 8 bis 11 Stunden 6 Euro.

Bei mehreren Dienstreisen an einem Kalendertag sind die Abwesenheitszeiten an diesem Tag
zusammenzurechnen. Eine Dienstreise, die ab 16 Uhr begonnen und bis 8 Uhr des nachfolgenden
Kalendertags beendet wird, ohne dass eine Übernachtung stattfindet, ist mit der gesamten
Abwesenheitsdauer dem Kalendertag der überwiegenden Abwesenheit zuzurechnen. Für den An- und
Abreisetag beträgt das Tagegeld, wenn der Dienstreisende an diesem, einem anschließenden oder
vorhergehenden Tag außerhalb seiner Wohnung übernachtet, ohne Rücksicht auf die Abwesenheitszeit
jeweils 12 Euro.

(2) Wird den Dienstreisenden ihres Amtes wegen unentgeltlich Verpflegung zur Verfügung gestellt, ist

1. das Tagegeld
a) für das Frühstück um 20 Prozent und
b) für das Mittag- und Abendessen um jeweils 40 Prozent
des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag und

2. die Vergütung nach § 14
a) für das Frühstück um 15 Prozent und
b) für Mittag- und Abendessen um jeweils 25 Prozent.
zu kürzen. Das gilt auch, wenn von dritter Seite Verpflegung bereitgestellt wird und das Entgelt hierfür in
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den erstattbaren Fahr- oder Nebenkosten enthalten ist.

(3) Soweit erfahrungsgemäß geringere Aufwendungen für Verpflegung als allgemein entstehen (z.B. bei
Dienstreisen innerhalb eines Amts- oder Dienstbezirks, bei bestimmten Dienstzweigen oder
Dienstgeschäften, bei häufigen Dienstreisen an denselben Ort oder in denselben Bezirk, bei regelmäßiger
Teilnahme an einer Kantinenverpflegung), wird nach näherer Bestimmung der obersten Dienstbehörde an
Stelle des Tagegeldes nach Absatz 1 eine Aufwandsvergütung entsprechend dem notwendigen
Verpflegungsmehraufwand gewährt.

§ 8 (Fn 4)
Übernachtungskostenerstattung

(1) Notwendige Übernachtungskosten werden erstattet. Ohne Nachweis wird bei einer notwendigen
Übernachtung eine Pauschale in Höhe von 20 Euro gewährt. § 7 Absatz 3 gilt entsprechend.
Übernachtungskosten, die die Kosten des Frühstücks einschließen, sind vorab um 20 Prozent des
Tagegeldes für einen vollen Kalendertag (§ 7 Absatz 1) zu kürzen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn eine Unterkunft des Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellt wird oder das
Entgelt für sie in den erstattbaren Fahr- oder Nebenkosten enthalten ist. Die Pauschale nach Absatz 1 Satz
2 wird nicht gewährt, wenn die Art des Dienstgeschäfts die Inanspruchnahme einer Unterkunft ausschließt
oder Übernachtungskosten wegen der Benutzung von Beförderungsmitteln nicht entstehen. Die Vergütung
nach § 14 ist bei unentgeltlicher Unterkunft um 35 Prozent zu kürzen.

§ 9 (Fn 10)
Nebenkostenerstattung, Auslagenerstattung für Reisevorbereitungen

(1) Zur Erledigung des Dienstgeschäfts notwendige Auslagen, die nicht nach den §§ 5 bis 8 zu erstatten
sind, werden gemäß den Regelungen des § 3 Absatz 9 als Nebenkosten ersetzt.

(2) Wird eine Dienstreise oder ein Dienstgang aus triftigen Gründen nicht ausgeführt, werden die durch die
Vorbereitung entstandenen notwendigen, nach diesem Gesetz berücksichtigungsfähigen Auslagen erstattet.

§ 10
Dienstgänge

Bei Dienstgängen werden Fahrkostenerstattung (§ 5), Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung (§ 6),
Tagegeld oder Aufwandsvergütung (§ 7) sowie Nebenkostenerstattung (§ 9) gewährt.

§ 11 (Fn 7)
Bemessung der Reisekostenvergütung in besonderen Fällen

(1) Bei Dienstreisen aus Anlass der Einstellung – auch vor dem Wirksamwerden der Ernennung –,
Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer Abordnung wird das Tagegeld für die Zeit bis zur Ankunft
am neuen Dienstort gewährt. Das Tagegeld wird für die Zeit bis zum Ablauf des Ankunftstages gewährt,
wenn vom nächsten Tage an Trennungsreise- oder Trennungstagegeld zusteht; § 8 ist anzuwenden. Bei
Reisen aus Anlass der Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer Abordnung wird das Tagegeld vom
Beginn des Abfahrtstages an gewährt, wenn für den vorhergehenden Tag Trennungsreise- oder
Trennungstagegeld zusteht.

(2) Bei einer Dienstreise aus Anlass der Einstellung – auch vor dem Wirksamwerden der Ernennung –
wird höchstens die Reisekostenvergütung gewährt, die bei einer Dienstreise vom Wohnort zum Dienstort
zustünde. Bei der Einstellung von Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst dürfen nur die
Fahrkosten (§ 5) erstattet werden.

(3) Bei einer Dienstreise an den Wohnort werden für die Dauer des Aufenthalts am Wohnort keine
Übernachtungskosten und für die Aufenthaltsdauer in der eigenen Wohnung keine Tagegelder gewährt.

§ 12 (Fn 7)
Erkrankung während einer Dienstreise

Ist bei einer Erkrankung eine Rückkehr an den Wohnort nicht möglich, wird die Reisekostenvergütung
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weiter gewährt. Bei Aufnahme in ein Krankenhaus wird für jeden vollen Kalendertag des
Krankenhausaufenthalts nur Ersatz der notwendigen Auslagen für das Beibehalten der Unterkunft am
Geschäftsort gewährt. Für die Besuchsreise eines Angehörigen gelten die Regelungen über die
Kostenerstattung für Heimfahrten nach der Rechtsverordnung zu § 17 Absatz 1 entsprechend.

§ 13
Verbindung von Dienstreisen mit anderen Reisen

(1) Wird die Dienstreise mit einer privaten Reise verbunden, ist die Reisekostenvergütung so zu bemessen,
als ob nur die Dienstreise durchgeführt worden wäre. Die Reisekostenvergütung darf die nach dem
tatsächlichen Reiseverlauf entstandenen Kosten nicht übersteigen.

(2) Wird auf besondere Anordnung oder Genehmigung der zuständigen Behörde eine Dienstreise vom
Urlaubsort aus durchgeführt, tritt abweichend von Absatz 1 Satz 1 der Urlaubsort an die nach § 4
maßgebliche Stelle. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Ist die Dienstreise erst nach dem Ende des Urlaubs
anzutreten, wird Reisekostenvergütung vom Urlaubsort zum Geschäftsort und vom Geschäftsort zu der
nach § 4 maßgeblichen Stelle unter Anrechnung der Fahrkosten oder Wegstreckenentschädigung für die
kürzeste Reisestrecke vom letzten Urlaubsort zu der nach § 4 maßgeblichen Stelle gewährt.

(3) Wird aus dienstlichen Gründen die vorzeitige Beendigung eines Urlaubs angeordnet, wird für die
Rückreise vom letzten Urlaubsort zu der nach § 4 maßgeblichen Stelle Reisekostenvergütung (§ 1 Abs. 2)
gewährt. Sonstige Aufwendungen der Dienstreisenden und der sie begleitenden Personen, die durch die
vorzeitige Beendigung eines Urlaubs verursacht worden sind, werden in angemessenem Umfang erstattet.
Dies gilt entsprechend für die Fahrkosten und Wegstreckenentschädigung der Hinreise.

§ 14
Vergütung bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort

Dauert der Aufenthalt an demselben auswärtigen Geschäftsort länger als 14 Tage, wird vom 15. Tage an
die gleiche Vergütung gezahlt, die von diesem Tage an bei einer Abordnung zu zahlen wäre
(Trennungsentschädigung); die §§ 7 und 8 werden insoweit nicht angewandt. Zu den Aufenthaltstagen
rechnen alle Tage zwischen Hin- und Rückreisetag. Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr
ermächtigte Behörde kann in besonderen Fällen abweichend von Satz 1 die Reisekostenvergütung nach
den §§ 7 und 8 weiter bewilligen.

§ 15 (Fn 5, 9)
Kostenerstattung bei Auslandsdienstreisen

Auslandsdienstreisen sind Dienstreisen zwischen Inland und Ausland sowie im Ausland. Als
Auslandsdienstreisen gelten nicht eintägige Dienstreisen in ausländische Grenzorte.

§ 16 (Fn 9)
Auslagenerstattung bei Reisen aus besonderem Anlaß

Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die teilweise in dienstlichem Interesse liegen, und bei Reisen
zum Zwecke der Ausbildung können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr
ermächtigten Behörde die notwendigen Auslagen bis zur Höhe der bei Dienstreisen zustehenden
Reisekostenvergütung erstattet werden.

§ 17 (Fn 5, 9)
Trennungsentschädigung

(1) Bei Abordnungen aus dienstlichen Gründen an einen Ort außerhalb des Dienst- oder Wohnortes ohne
Zusage der Umzugskostenvergütung wird für die dadurch entstehenden notwendigen Auslagen
Trennungsentschädigung gewährt. Der Abordnung stehen eine vorübergehende dienstliche Tätigkeit bei
einer anderen Stelle als einer Dienststelle sowie eine Zuweisung nach § 20 Beamtenstatusgesetz gleich.

(2) Werden Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst einer anderen Dienststelle zur
weiteren Ausbildung zugewiesen, so können die ihnen dadurch entstehenden Mehraufwendungen ganz
oder teilweise erstattet werden.
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(3) Absatz 1 gilt entsprechend für Abordnungen ohne Zusage der Umzugskostenvergütung zwischen
Inland und Ausland.

§ 18 (Fn 5, 9)
Gerichtsvollzieher und Vollziehungsbeamte der Justiz

Beschäftigte im Gerichtsvollzieher- und im Justizvollstreckungsdienst erhalten bei Dienstreisen und
Dienstgängen in Vollstreckungsangelegenheiten eine Wegstreckenentschädigung für jede Amtshandlung.

§ 19 (Fn 9)
Übertragungsbefugnis bei Gemeinden, Gemeindeverbänden

und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts
Soweit dieses Gesetz der obersten Dienstbehörde gestattet, ihre Befugnisse zu übertragen, gelten bei den
Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Übertragung die Vorschriften des kommunalen
Verfassungsrechts. Dies gilt entsprechend für die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

§ 20 (Fn 5, 9)
Verordnungsermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, unter Beachtung der Grundsätze dieses Gesetzes durch
Rechtsverordnung Vorschriften über die Reisekostenvergütung bei Auslandsdienstreisen (§ 15) zu erlassen
sowie Umfang und Höhe der Trennungsentschädigung in den Fällen des § 17 und die Höhe der
Wegstreckenentschädigung nach § 18 festzulegen.

§ 21 (Fn 9)
Verweisungen

Ist in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf Vorschriften und Bezeichnungen Bezug genommen, die
nach diesem Gesetz nicht mehr gelten, treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften und
Bezeichnungen dieses Gesetzes.

§ 22 (Fn 8) (Fn 11)
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

(Fn 2)

Fn 1 GV. NW. 1998 S. 738, in Kraft getreten am 1 Januar 1999, geändert durch VO v. 8.3.2000
(GV. NRW. S. 222), Artikel 8 d. EuroAnpG NRW v. 25.9.2001 (GV. NRW. S. 708), 6.6.2002
(GV. NRW. S. 178); Art. I des Gesetzes vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 684), in
Kraft getreten am 3. Dezember 2004; Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV.
NRW. S. 760), in Kraft getreten am 1. Januar 2010; Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember
2013 (GV. NRW. S. 722), in Kraft getreten am 1. Januar 2014.

Fn 2 § 23 angefügt durch Art. I des Gesetzes vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 684), in Kraft
getreten am 3. Dezember 2004; aufgehoben durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember
2009 (GV. NRW. S. 760), in Kraft getreten am 1. Januar 2010.

Fn 3 § 6 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 760),
in Kraft getreten am 1. Januar 2010.
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Fn 4 § 8 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 722),
in Kraft getreten am 1. Januar 2014.

Fn 5 §§ 16, 18, 19 und 21 geändert durch Art. I des Gesetzes vom 16. November 2004 (GV. NRW.
S. 684); in Kraft getreten am 3. Dezember 2004.

Fn 6 § 2, § 3 und § 5 (neu gefasst) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember
2009 (GV. NRW. S. 760), in Kraft getreten am 1. Januar 2010.

Fn 7 § 1, § 11 und § 12 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW.
S. 760), in Kraft getreten am 1. Januar 2010.

Fn 8 § 3a und § 22 neu eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW.
S. 760), in Kraft getreten am 1. Januar 2010.

Fn 9 § 15 aufgehoben, § 16 (alt) umbenannt in § 15 (neu) und geändert, § 17 (alt) umbenannt in § 16
(neu) und geändert, § 18 (alt) umbenannt in § 17 (neu) und neu gefasst, § 19 (alt) umbenannt in
§ 18 (neu) und geändert, § 20 (alt) umbenannt in § 19 (neu), § 21 (alt) umbenannt in § 20 (neu)
und neu gefasst, § 22 (alt) umbenannt in § 21 (neu) durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8.
Dezember 2009 (GV. NRW. S. 760), in Kraft getreten am 1. Januar 2010.

Fn 10 § 7 und § 9 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW.
S. 722), in Kraft getreten am 1. Januar 2014.

Fn 11 § 22 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 722), in
Kraft getreten am 1. Januar 2014.
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Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Landesreisekostengesetz
 - VVzLRKG -

RdErl. des Finanzministeriums vom 22.12.1998 (SMBI. NRW. 203205), zuletzt geändert
durch RdErl. vom 5.11.2001 (MBI. NRW S. 1582)

Auf Grund des § 21 Abs. 2 des Landesreisekostengesetzes vom 16. Dezember 1998 (GV.
NRW. S. 738) wird im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Justiz bestimmt:

Zu § 1 - Geltungsbereich

1 Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie ehrenamliche Richterinnen und Richter von
Disziplinar- oder Dienstgerichten stehen den in § 1 Abs. 1 genannten Personen gleich.

2 Personen, die für den öffentlichen Dienst tätig werden oder Aufgaben im öffentlichen
Dienst wahrnehmen und für die keine besonderen reisekostenrechtlichen Vorschriften
gelten, können Auslagenersatz wie bei Dienstreisen und Dienstgängen (Reisekosten-
vergütung) nach den Vorschriften des Landesreisekostengesetzes erhalten.

Zu § 2 - Begriffsbestimmungen

1 Ist nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BBesG ein abweichender dienstlicher Wohnsitz bestimmt
worden, so gilt dieser als Dienstort.

2 Wohnort ist die Gemeinde, in der Dienstreisende ihre Hauptwohnung haben; ein Ort, in
dem sich eine weitere Wohnung der Dienstreisenden befindet, gilt ebenfalls als Wohnort.

3 Bei Heimarbeitsplätzen gilt die zuständige Dienststelle als Dienststätte i. S. d. Gesetzes.

4 Eine Dienstreise von einem dem vorübergehenden Aufenthalt dienenden Ort (z. B.
Urlaubsort) an den Dienstort endet mit der Ankunft an der nach § 4 maßgeblichen Stelle;
bei einer Rückreise beginnt die neue Dienstreise mit dem Verlassen dieser Stelle.

Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum LRKG

5 Die Dienstreise kann ausnahmsweise nachträglich schriftlich genehmigt werden; wenn
die erforderliche Genehmigung vor der Abreise nicht mehr eingeholt werden konnte. § 2
Abs 1 Sätze 2 und 3 bleiben unberührt.

6 Dienstgänge können mündlich angeordnet oder genehmigt werden; im übrigen gilt V V 5
entsprechend.

7 Eine allgemeine Genehmigung von Dienstreisen oder Dienstgängen darf nur ausnahms-
weise und nur Bediensteten erteilt werden, die gleichartige Dienstgeschäfte an demsel-
ben Geschäftsort oder in demselben Bezirk zu erledigen haben. Dienstreisen im Sinne
des § 2 Abs. 1 Satz 4 1. Halbsatz gelten allgemein als genehmigt.

8 Aus besonderen Gründen, z. B. wegen der Entfernung zum Geschäftsort, wegen der Art
des Dienstgeschäfts oder der Zahl der Dienstreisenden, kann die Benutzung eines
bestimmten, regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels, eines Dienstkraftfahrzeugs
oder eines anderweitig bereitgestellten Beförderungsmittels vorgeschrieben werden.

9 Für die Beantragung und Genehmigung einer Dienstreise ist im Bereich der Landesver-
waltung das als Anlage 1 beigefügte Formblatt zu verwenden; es kann informaler Hinsicht
den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden.

zurück zur Inhaltsangabe



Zu § 3 - Reisekostenvergütung

1 Dienstreisen und Dienstgänge sind grundsätzlich nur von einer Person durchzuführen.
Die Teilnahme weiterer Personen bedarf der Begründung. Von einer Einzelbegründung
kann abgesehen werden, wenn die Art des Dienstgeschäfts die Teilnahme weiterer
Personen zwangsläufig erfordert (z. B. Polizei- oder Steuerfahndungseinsatz).

2 Mehrere in einem zeitlichen Zusammenhang stehende Dienstgeschäfte an demselben
Geschäftsort oder in demselben Bezirk sind möglichst miteinander zu verbinden. Beginn
und Ende der Dienstgeschäfte sind möglichst so festzusetzen, dass besondere Anreiseta-
ge entfallen. Sonn- und Feiertage sowie dienstfreie Samstage sind grundsätzlich als
Dienstreisetage zu vermeiden.

3.1 Bei länger dauernden auswärtigen Dienstgeschäften ist - sofern nicht besondere Gründe
das Verbleiben am Geschäftsort rechtfertigen - eine Kette von eintägigen Dienstreisen in
der Regel anzuordnen bzw. zu genehmigen, wenn die tägliche Rückkehr an den Wohnort
zumutbar ist und keine höheren Kosten verursacht als das Verbleiben am Geschäftsort.
Die Zumutbarkeit der täglichen Rückkehr ist in entsprechenderAnwendung des § 3 Abs.
1 Satz 2 TEVO zu beurteilen. Bei der Anordnung und Genehmigung von mehrtägigen
Dienstreisen sind neben dem Sparsamkeitsgebot berechtigte Belange der Dienstreisen-
den (insbesondere Heimfahrt zum Wohnort an den Wochenenden) angemessen zu
berücksichtigen. Wegen der Anwendung des § 14 wird auf VV 1 zu § 14 hingewiesen. Bei
Fortbildungsveranstaltungen gilt VV 4 zu § 1 TEVO. Können durch eine frühere Anreise
und/oder spätere Abreise Sondertarife z.B der Fluggesellschaften in Anspruch genom-
men werden, die unter Berücksichtigung zusätzlich zu gewährender Tagegelder und
Übernachtungskosten zu Einsparungen je Dienstreise von mindestens 160 Euro führen
würden, kann soweit dienstliche Belange dem nicht entgegenstehen - mit Einverständnis
der Dienstreisenden eine Verlängerung der Dienstreise (jedoch nicht in Verbindung mit
privaten Reisen) um bis zu 24 Stunden genehmigt oder angeordnet werden. VV 2 Sätze
2 und 3 gelten insoweit nicht.

3.2 Ist bei einer mehrtägigen Dienstreise reisekostenrechtlich ein Verbleiben am Geschäftsort
geboten und kehrt der Dienstreisende gleichwohl täglich an seinen Wohnort zurück, so
kann Reisekostenvergütung nur bis zur Höhe des Betrages gewährt werden, der beim
Verbleiben am Geschäftsort zustehen würde. Bei der Ermittlung dieses Betrages können
die Übernachtungskosten mit 200 v. H. der Pauschale nach § 8 Abs. 1 Satz 1 berücksich-
tigt werden.

4 Für den Antritt einer Dienstreise ist es den Dienstreisenden in der Regel zuzumuten, ihre
Wohnung ab 6.00 Uhr zu verlassen. Die Rückreise an den Wohnort hat - soweit die
Dienstreisenden ihre Wohnung bis 22.00 Uhr erreichen können - noch am Tag der
Beendigung des Dienstgeschäfts zu erfolgen.

5 Reiseunterbrechungen sind mit Angabe der Gründe unverzüglich anzuzeigen. Liegt die
Ursache der Unterbrechung in der Person der Dienstreisenden, so wird für die Zeit der
Unterbrechung Reisekostenvergütung nur in Krankheitsfällen im Rahmen des § 12
gewährt.

Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum LRKG

6.1 Für die Beantragung und Erstattung der Reisekostenvergütung ist im Bereich der Landes-
verwaltung das als Anlage 2 beigefügte Formblatt zu verwenden; es kann in formaler
Hinsicht den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden.

6.2 Bei Dienstreisenden, die Anspruch auf Trennungsreisegeld haben, ist eine Kopie der
Reisekostenrechnung der für die Festsetzung der Trennungsentschädigung zuständigen
Stelle zuzuleiten.



7 Fahrkosten (§ 5), Mehrauslagen für Übernachtung (§ 8 Abs. 1) und Nebenkosten (§ 9
Abs. 1) sind grundsätzlich durch Originalbelege nachzuweisen. Die für die Abrechnung
der Reisekostenvergütung zuständige Stelle ist berechtigt, sich die Auslagen im einzelnen
erläutern und begründen zulassen.

8 Für die Zahlung der Reisekostenvergütung haben die Dienstreisenden auf Verlangen der
zuständigen Behörde ein Konto im Inland anzugeben oder einzurichten, auf das die
Überweisung erfolgen kann. Die Überweisungskosten mit Ausnahme der Kosten für die
Gutschrift auf dem Konto der Antragsteller trägt der Dienstherr; Kontoeinrichtungs-,
Kontoführungs- oder Buchungsgebühren tragen die Dienstreisenden.

9 Dienstreisenden kann auf Antrag ein angemessener Abschlag auf die zu erwartende
Reisekostenvergütung gewährt werden. VV 8 gilt entsprechend.

Zu § 4 - Dauer der Dienstreise

1 Eine Dienstreise beginnt und endet an der Dienststätte, wenn eine entsprechende
Weisung Dienstvorgesetzten vorliegt oder dazu ein sonstiger dienstlicher Anlass besteht,
um z. B. dort befindliche Unterlagen oder anderes Dienstgut mitzunehmen oder dorthin
zurückzubringen, einen Dienstkraftwagen zu benutzen oder den Dienstkraftwagen oder
dienstlich zur Verfügung gestellten Mietwagen zu übernehmen oder abzustellen.

2 Bei Dienstgängen kann allgemein oder im Einzelfall angeordnet werden, diese an der
Dienststätte zu beginnen und/oder zu beenden.

3 § 4 Abs. 2 Satz 1 gilt nicht für Dienstreisen i. S. des § 2 Abs. 1 Satz 4 und in den Fällen
der Auflösung oder Verlegung von Dienststellen (§ 1 Abs. 2 LUKG).

Zu § 5 - Fahrtkostenerstattung

1 Zu den Fahrkosten gehören auch die notwendigen Auslagen für
- Zu- und Abgang zu und von den Beförderungsmitteln,
- dienstliche Fahrten am Geschäftsort einschließlich der Fahrten zu und von der Unter-

kunft,
- Eisenbahnzuschläge (D, EC, IC, IR),
- Aufpreise für Hochgeschwindigkeitszüge (z. B. ICE,Thalys),

 - Sitzplatzreservierungen.

2 Können Reisen mit einer Entfernung von mindestens 150 Tarifkilometern ohne wesentli-
chen Zeitverlust sowohl mit einem IC - als auch mit einem Hochgeschwindigkeitszug, z.
B. ICE, Thalys durchgeführt werden, können nur die Kosten der ICE/Thalys-Fahrt (2.
Klasse) erstattet werden. Müssen bei Fahrten von mindestens 150 Tarifkilometern neben
Hochgeschwindigkeitszügen auch andere Züge benutzt werden, können durchgängig die
Kosten der 1. Klasse erstattet werden, wenn anderenfalls die Wagenklasse mindestens
zweimal gewechselt und entsprechende Fahrkarten beschafft werden müssten. Zu-
schläge bzw. Aufpreise bei Reisen bis 50 Tarifkilometer können nur dann erstattet
werden, wenn triftige Gründe dies rechtfertigen.

3 Bei Benutzung von Schlafwagen während einer Nachtfahrt (nach 22.00 Uhr) werden die
niedrigsten Kosten eines buchbaren Einbettabteils sowie die Kosten des dazu notwendi-
gen Fahrscheins der 1. Klasse erstattet. Wird ein Liegewagen benutzt, werden die Kosten
erstattet.

4 Triftige Gründe für die Benutzung eines Flugzeugs sind z. B.
- eine erhebliche Arbeitszeitersparnis (z. B. Verkürzung der Dienstreise auf einen Tag)
oder
- im Vergleich zu sonstigen regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln niedrigere



oder gleich hohe Kosten; in einen Kostenvergleich sind einzusparende Tagegelder
und Übernachtungskosten einzubeziehen.
Durch die genehmigende Stelle ist auch zu prüfen, ob durch eine langfristige Voraus-
buchung Sonderrabatte der Fluggesellschaften in Anspruch genommen werden
können. Ggf. anfallende Stornogebühren sind zu erstatten.

5 Die im Rahmen von Dienstreisen den Dienstreisenden angebotenen Beförderungsvergün-
stigungen (z. B. Boni, "Miles & More" und ähnliche Kundenbindungsprogramme) sind
anzunehmen und ausschließlich für dienstliche Zwecke einzusetzen.

6 Die für die regelmäßigen Fahrten zwischen Wohnort und Dienstort beschafften Zeit- oder
Netzkarten bzw. Firmentickets sind zu verwenden. Dies gilt entsprechend für eine privat
angeschaffte BahnCard/BahnCard First. Eine anteilige Erstattung der Kosten erfolgt nicht.

7 Dienstreisende sind auf Verlangen der Dienststelle zum Erwerb einer BahnCard/ Bahn-
Card First auf Kosten des Dienstherrn verpflichtet, wenn deren Benutzung voraussichtlich
wirtschaftlicher ist als das Lösen von Einzelfahrscheinen. Die Kosten für eine privat
angeschaffte BahnCard/BahnCard First werden unter den Voraussetzungen des Satz 1
erstattet. Eine teilweise Erstattung der Kosten für eine BahnCard/BahnCard First ist nicht
möglich.

8 Triftige Gründe i. S. des § 5 Abs. 2 Satz 2 liegen insbesondere vor, wenn ein regelmäßig
verkehrendes Beförderungsmittel benutzt werden muss, das nur diese Beförderungs-
klasse führt oder wenn auf Grund einer Schwerbehinderung die Benutzung der niedrig-
sten Klasse nicht zumutbar ist. Als Schwerbehinderte i. S. dieser Vorschrift gelten Bedien-
stete, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfreiheit im Straßenverkehr erheb-
lich beeinträchtigt, hilflos oder gehörlos sowie im Besitz eines gekennzeichneten Aus-
weises mit den Merkzeichen aG -, - B1 oder - G - sind. Ein vorhandener Nachteilsaus-
gleich (Wertmarken mit Streckenverzeichnis) ist zu verwenden.

9 Triftige Gründe i. S. des § 5 Abs. 3 liegen vor, wenn regelmäßig verkehrende Beför-
derungsmittel oder Dienstwagen nicht benutzt werden können oder wenn im Einzelfall
dienstliche oder zwingende persönliche Gründe das Benutzen eines anderen Beför-
derungsmittels (Taxi, Mietwagen) notwendig machen (VV 1.3 und 1.4 zu § 6 gilt ent-
sprechend). Grundsätzlich sind kurze Fußwege (bis zu 15 Minuten je Strecke) unter
Berücksichtigung der Gesamtumstände (z. B. kein oder leichtes Gepäck bis zu 10 kg)
zumutbar.

10 Soweit nicht durch die Dienststelle zur Verfügung gestellt, gelten im Rahmen von so-
genannten "Car-Sharing-Modellen" (z. B. Stadt-Auto) benutzte Kraftfahrzeuge als private
Kraftfahrzeuge.

Zu § 6 - Wegstrecken-und Mitnahmeentschädigung

1 Wegstreckenentschädigung nach § 6 Abs. 1 Satz 2 wird nur gewährt, wenn die Benut-
zung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nicht möglich oder zumutbar, der
Einsatz eines Dienst- (Leasing- ) oder Mietwagens unwirtschaftlich oder die Benutzung
des privaten Kraftfahrzeugs aus anderen triftigen (dienstlichen oder zwingenden persönli-
chen) Gründen notwendig ist. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist grundsätzlich vor
Antritt der Dienstreise oder des Dienstganges durch die für die Dienstreiseanordnung
und/oder -genehmigung zuständige Stelle festzustellen. Ist die vorherige Anerkennung z.
B. aus Zeitmangel unterblieben, kann sie nachgeholt werden.

1.1 Soweit Dienstreisen mit einem privaten Kraftfahrzeug durchgeführt werden, obwohl die
Dienststelle die Benutzung eines Dienst- (Leasing- ) oder Mietwagens angeordnet hat,
wird keine Wegstreckenentschädigung gewährt.



1.2 Bei einer voraussichtlichen Jahresfahrleistung von mehr als 12000 km ist i. d. R. davon
auszugehen, dass der Einsatz eines Selbstfahrerfahrzeugs (nach den ab 1999 geltenden
Kraftfahrzeugrichtlinien) wirtschaftlicher ist als die Gewährung der Wegstreckenent-
schädigung nach § 6 Abs. 1 Satz 2. Die Jahresfahrleistung ist für jedes Fahrzeug getrennt
zu ermitteln und kann von einem oder mehreren Dienstreisenden erreicht werden. Benut-
zen Dienstreisende in diesem Fall gleichwohl ihr privates Kraftfahrzeug, liegen keine
triftigen Gründe für dessen Benutzung vor. Für diese Fahrten wird eine Wegstreckenent-
schädigung nach § 6 Abs. 2 gewährt. Die Gestellung des Selbstfahrerfahrzeugs gilt
reisekostenrechtlich als Reisekostenvergütung.

1.3 Für bestimmte (gleichartige) Dienstgeschäfte oder abgrenzbare Gruppen von Dienst-
reisenden (z. B. Prüfer im Außendienst) kann das Vorliegen triftiger Gründe nach näherer
Bestimmung durch die oberste Dienstbehörde auch allgemein festgestellt werden.

1.4 Dienstliche Gründe für die Benutzung des privaten Kraftfahrzeuges liegen beispielsweise
regelmäßig dann vor, wenn
- durch die Benutzung des privaten Kraftfahrzeuges Reisekostenvergütung eingespart

werden kann
oder
- die Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel zu einem erheblichen

zeitlichen Mehraufwand führt (im Fernbereich mehr als 100 km je Strecke - ist i. d. R.
davon auszugehen, dass regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel ohne erhebli-
chen zeitlichen Mehraufwand benutzt werden können)

oder
- wenn auf der Hin- und Rückfahrt eine oder mehrere Personen aus dienstlichen

Gründen auf mehr als der Hälfte der Gesamtfahrstrecke mitgenommen werden
oder
- ein Diensthund oder schweres (mindestens 15 kg) und/oder sperriges Dienstgepäck

mitzuführen ist, das auch bei Anlegen eines strengen Maßstabes die Benutzung eines
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels als unzumutbar erscheinen lässt

oder
- die Benutzung des Kraftfahrzeugs es ermöglicht, an einem Tag an verschiedenen

Stellen Dienstgeschäfte wahrzunehmen.

1.5 Zwingende persönliche Gründe liegen beispielsweise dann vor, wenn Dienstreisenden die
Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nicht zugemutet werden kann z.
B. bei einer Schwerbehinderung mit den Merkzeichen - aG, - B1 - oder - G -, bei schwe-
ren Wirbelsäulenerkrankungen oder bei Gepäcktrageverbot nach Operationen).

2 Mit der Gewährung der Wegstreckenentschädigung nach § 6 Abs. 1 Satz 2 sind die
Kosten einer Fahrzeugvollversicherung (Vollkaskoversicherung) mit einer
Selbstbeteiligung von mindestens 300 Euro abgegolten. Den Dienstreisenden wird
empfohlen, entsprechend dem von der Landesregierung abgeschlossenen Rahmenver-
trag über die Versicherung der Halter privater Kraftfahrzeuge und der Fahrer von Dienst-
kraftfahrtzeugen" [RdErl. des Finanzministeriums v. 7. 6. 1985 - B 2713 - 1.1.4 - IV A 3 -
SMBI. NRW. 203206-)] eine Fahrzeugvollversicherung (Vollkaskoversicherung) ab-
zuschließen.

3 Für die Berechnung der Wegstreckenentschädigung ist die kürzeste verkehrsübliche
Straßenverbindung maßgebend.

4 Wegstreckenentschädigung wird auch für die aus dienstlichen Gründen am Geschäftsort
unternommenen Fahrten einschließlich der Fahrten zu und von der Unterkunft gewährt.

5 Als Auslagenersatz kann bei Mitnahme durch eine andere (nicht anspruchsberechtigte)
Person nur eine Entschädigung bis zur Höhe der vergleichbaren Kosten regelmäßig
verkehrender Beförderungsmittel gewährt werden. Liegen triftige Gründe für die Mitnahme



durch eine andere Person vor, sind auch die hierbei anfallenden "Leerfahrten" (Hin- oder
Rückfahrten) berücksichtigungsfähig.

6 Eine Mitnahmeentschädigung von 2 Cent nach § 6 Abs. 4 wird bei Mitnahme von Dienst-
gut in einem privaten Kraftfahrzeug - ggf. neben der Entschädigung für die Mitnahme von
Personen - gewährt, wenn die Sachen ein Gewicht von mehr als 40 kg haben oder,
unabhängig vom Gewicht, so sperrig sind (z. B. Erdbohrer), dass sie das Fahrzeug
besonders beanspruchen. Die Entschädigung für die Mitnahme von Dienstgut wird nicht
für jede Sache gesondert, sondern insgesamt nur einmal gewährt.

7 Neben der Entschädigung für die notwendige Mitnahme eines Diensthundes in einem
privaten Kraftfahrzeug kann auch eine Entschädigung für die Mitnahme von (weiterem)
Dienstgut gezahlt werden.

Zu §7 -Tagegeld für Verpflegungsmehraufwendungen, Aufwandsvergütung

1 § 7 Abs. 1 gilt für ein- und mehrtägige Dienstreisen

2 § 7 Abs. 2 gilt auch dann, wenn Dienstreisende die ihres Amtes wegen unentgeltlich zur
Verfügung gestellte Verpflegung nicht in Anspruch nehmen. Sind Dienstreisende aus
medizinischen Gründen nicht nur vorübergehend auf eine besondere Kost angewiesen
(ärztliches Attest erforderlich) und kann diese nicht zur Verfügung gestellt werden, gilt
Satz 1 nicht. Die Einbehaltung nach § 7 Abs. 2 erfolgt - unabhängig von einer möglichen
Sachbezugsversteuerung - nur bis zur Höhe der zustehenden Tagegelder.

3.1 Bei den in dem Klammerzusatz des § 7 Abs. 3 aufgeführten Anwendungsbeispielen
besteht die widerlegbare Vermutung, dass erfahrungsgemäß geringere Aufwendungen für
Verpflegung entstehen. In anderen als den genannten Anwendungsbeispielen muss sich
die Vermutung, der Dienstreisende habe typischerweise geringere Reiseaufwendungen,
aus bestimmten Tatsachen ergeben.

3.2 Ein geringerer Aufwand für Verpflegung kann sich z. B. daraus ergeben, dass
- den Dienstreisenden erfahrungsgemäß keine oder geringere Aufwendungen als

allgemein üblich entstehen, z. B. beim Fehlen von Verpflegungsmöglichkeiten oder bei
der Möglichkeit der Teilnahme an einer Kantinenverpflegung

oder
- der Charakter der Dienstreise die Dienstreisenden hindert, ihren normalen Lebensstil

fortzusetzen (z. B. bei Klassenfahrten)
oder
- der normale Lebensstil mit geringeren Kosten aufrechterhalten werden kann

3.3 Besteht die Möglichkeit, an einer Kantinenverpflegung teilzunehmen, ist die Aufwands-
vergütung auch dann festzusetzen, wenn die Art des Dienstgeschäfts die Einnahme von
Mahlzeiten nicht zulässt (z. B. Besprechung über die Mittagszeit hinaus).

Zu § 8 - Übernachtungskostenerstattung

1 Eine Übernachtung ist notwendig, wenn Dienstreisende anderenfalls erst nach 22 Uhr an
dem in § 4 genannten Ort zurückkehren würden.

2 Die Übernachtungspauschale wird ohne Nachweis für jede notwendige Übernachtung -
auch bei mehreren Übernachtungen im Rahmen einer Dienstreise - gewährt.

3 Sind die nachgewiesenen Übernachtungskosten höher als 20 Euro, kann bei Über-
nachtungen in Großstädten (mehr als 100.000 Einwohner) ein Betrag von bis zu 80 Euro,
in anderen Orten ein Betrag von bis zu 50 Euro als unvermeidbar angesehen werden.
Darüber hinausgehende Übernachtungskosten bedürfen einer eingehenden Begründung.
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Die seitens des Finanzministeriums herausgegebene Hotelpreisliste ist in der Landesver-
waltung zu beachten. Dabei ist grundsätzlich das dem Tagungsort nächstgelegene und
preiswerteste Hotel des Geschäftsortes lt. Liste zu berücksichtigen. Wird - obwohl die
Hotelliste für den Geschäftsort ein Hotel vorsieht - ein anderes teureres Hotel gewählt,
kann grundsätzlich nur der Preis des günstigsten Hotels, das die Liste für den Geschäfts-
ort vorsieht, abgerechnet werden.

4 Beinhaltet der Zimmerpreis neben dem Frühstück weitere Verpflegungskosten für das
Mittag- und/oder Abendessen (Halb- oder Vollpension) können nur die Kosten des
Frühstücks pauschal nach § 8 Abs. 1 Satz 5 ) berücksichtigt werden. Um die Über-1

nachtungskosten nach § 8 Abs. 1 ("nachgewiesene Übernachtungskosten") erstatten zu
können, müssen daher die Übernachtungskosten (ggf. unter Einschluss der Kosten des
Frühstücks) in der Rechnung gesondert ausgewiesen werden. Alle sonstigen Verpfle-
gungskosten können nur mit den Tagegeldsätzen nach § 7 Abs. 1 abgegolten werden.

Sind die Kosten für Halb- und Vollpension nicht gesondert ausgewiesen, können somit
nur die Übernachtungspauschale nach § 8 Abs. 1 Satz 1 und die Tagegeldsätze nach § 7
gewährt werden.

5 Übernachtet mit dem Erstattungsberechtigten eine nicht erstattungsberechtigte Person in
demselben Zimmer, so ist für die Übernachtungskostenerstattung nach § 8 Abs. 1 Satz 3
der durch Originalrechnung nachgewiesene halbe Zimmerpreis zugrunde zu legen. VV 3
ist zu beachten.

Zu § 9 - Nebenkostenerstattung, Auslagenerstattung für Reisevorbereitungen

1 Nebenkosten sind u. a. notwendige Auslagen für
- Beförderung des persönlichen und dienstlichen Gepäcks, - Zimmerreservierungen,
- Gepäckträger, Gepäckaufbewahrung, Gepäckversicherung,
- Eintrittsgeld zum Besuch von Ausstellungen und Teilnehmerkarten zu Tagungen oder

Versammlungen, wenn der Besuch oder diese Teilnahme dienstlich angeordnet wird,
- Post-, Telefax- und Fernsprechgebühren, die aus Anlass des Dienstgeschäfts ent-

standen sind,
- Parkgebühren, die bei Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen und von privaten Kraft-

fahrzeugen entstehen, wenn die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Satz 1 LRKG
vorliegen,

- Passgebühren und ein Lichtbild, soweit ein Pass zur Erledigung der Dienstgeschäfte
erforderlich ist,

- nicht im Landesdienst stehende Begleitpersonen, wenn Dienstreisende die Dienst-
reise/den Dienstgang nur mit ihrer Hilfe ausführen können.

2 Die Nebenkosten sind durch Vorlage der Originalbelege nachzuweisen.

3 Keine Nebenkosten sind u. a. Auslagen für
- die übliche Reiseausstattung,
- übliche gesellschaftliche und repräsentative Verpflichtungen,
- Unterkunftsverzeichnisse, Stadtpläne, Landkarten,
- den Abschluss einer besonderen Unfallversicherung (auch Flugunfallversicherung)

oder Krankenversicherung,
- Parkgebühren, die bei Benutzung von Kraftfahrzeugen entstehen, wenn die Voraus-

setzungen des § 6 Abs. Satz 1 LRKG nicht vorliegen,
- Kursverluste beim Verkauf ausländischer Zahlungsmittel; Kursgewinne bleiben

reisekostenrechtlich ebenfalls unberücksichtigt,
- Bankspesen, die z. B. durch den An- und Verkauf ausländischer Reisezahlungsmittel



(z. B. Geld/Sorten, Reiseschecks und Reisebriefe) entstehen.

4 Zu den triftigen Gründen Im Sinne des § 9 Abs. 2 gehören auch zwingende persönliche
Gründe, wie z. B. lebensbedrohende Erkrankung der Ehefrau/des Ehemannes oder eines
Kindes.

5 Wird eine Dienstreise unterbrochen oder abgebrochen, gilt § 9 Abs. 2 entsprechend.

Zu § 10 - Dienstgänge

1 Bei Dienstgängen können nur die am Ort des Dienstgangs anfallenden Fahrauslagen
(§§ 5, 6) erstattet werden.

2 Bei mehreren Dienstgängen (auch in Verbindung mit Dienstreisen) an einem Kalendertag
sind die Abwesenheitszeiten an diesem Tag zusammenzurechnen.

3 Für die Bemessung des Tagegeldes (§ 7) bleiben die Fahrzeiten vom Wohnort zum
Dienstort und vom Dienstort zum Wohnort außer Ansatz.

Zu § 11 - Bemessung der Reisekostenvergütung in besonderen Fällen

1 Die Aufenthaltsdauer in der eigenen Wohnung i. S. der Absätze 3 und 4 beginnt mit der
Ankunft in der Wohnung und endet mit dem endgültigen Verlassen der Wohnung.

2 In den Fällen des § 14 Satz 1 werden die notwendigen Auslagen für die Fahrten zwischen
Geschäftsort und Wohnort (Abs. 4 Satz 2) bis zur Höhe von 35 vom Hundert (Abs. 2
Satz 3) gewährt.

Zu § 12 - Erkrankung während einer Dienstreise

Bei Aufnahme in ein Krankenhaus wird für volle Tage des Krankenhausaufenthalts kein
Tagegeld nach § 7 und keine Übernachtungspauschale nach § 8 gewährt. Bei Kranken-
hausaufenthalten, die voraussichtlich länger als eine Woche dauern werden oder deren
Dauer nicht absehbar ist, ist grundsätzlich die auswärtige Unterkunft aufzugeben. Dies gilt
entsprechend, wenn nach Beendigung des Krankenhausaufenthaltes das Dienstgeschäft
voraussichtlich nicht mehr fortgeführt wird. Krankheitsbedingte Aufwendungen gehören
nicht zu den Reisekosten.

Zu § 13 - Verbindung von Dienstreisen mit anderen Reisen

1 Beginn und Ende der Dienstreise richten sich nach § 4.

2 Die Reisekostenvergütung ist auf die tatsächlich entstandenen Auslagen zu beschränken.

3 Für die Dauer der Unterbrechung einer Dienstreise durch Urlaub wird keine Reisekosten-
vergütung gewährt.

4 Reisekostenvergütung wird auch für Rückreisen gewährt, die vom letzten Urlaubsort über
den Geschäftsort zu der nach § 4 maßgeblichen Stelle führen.

5 Absatz 3 Satz 2 gilt sinngemäß in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1.

6 Sonstige Aufwendungen der Dienstreisenden und der sie begleitenden Personen, die
durch die vorzeitige Beendigung des Urlaubs verursacht sind, sind z. B. Unterkunfts- oder
Pensionskosten, die weiter gezahlt werden müssen. Wird die Urlaubsreise nun vom
Bediensteten abgebrochen, können nur die für seine Person entstehenden Aufwendun-
gen erstattet werden. Die Erstattung ist im Verhältnis des nicht ausgenutzten Teils des
Urlaubs zum vorgesehenen Urlaub vorzunehmen.



Zu § 14 - Vergütung bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort

1 § 14 findet nur Anwendung bei Dienstreisen mit längerem im allgemeinen ununterbroche-
nem Aufenthalt an demselben auswärtigen Geschäftsort. Die Bestimmung geht davon
aus, dass es dem Dienstreisenden nach Ablauf einer gewissen Zeit möglich ist, die
Kosten für Unterkunft und Verpflegung - insbesondere durch Anmietung eines möblierten
Zimmers - zu verringern. § 1 Abs. 4 ist zu beachten.

2 Die Frist von 14 Tagen (§ 14 Satz 1) wird durch eintägige oder mehrtägige Zwi-schen-
dienstreisen, Sonn- und Feiertage, Urlaub oder Krankheit weder unterbrochen noch
gehemmt. Bei dienstlich bedingter Abwesenheit vom Geschäftsort (z. B. bei einer mehr-
tägigen Zwischendienstreise) werden die notwendigen Auslagen für das Beibehalten der
Unterkunft am ersten Geschäftsort als Nebenkosten der Dienstreise erstattet. Im Übrigen
hat die Behörde bei Urlaub und Krankheit zu prüfen, ob es sparsamer und wirtschaftlicher
wäre, die Beendigung der Dienstreise anzuordnen; dabei ist jedoch zu beachten, dass die
vierzehntägige Frist mit dem Tage nach der Rückkehr an denselben Geschäftsort von
neuem beginnt.

3 "Besondere Fälle" im Sinne des § 14 Satz 3 liegen in erster Linie dann vor, wenn Dienst-
reisende nachweisen, dass sie die notwendigen Auslagen für Verpflegung und Unterkunft
nicht aus dem Trennungstagegeld bestreiten können. Erbringen sie diesen Nachweis, so
können Tagegeld und Übernachtungskostenerstattung im notwendigenUmfang auch über
den 14. Tag hinaus gewährt werden. Soweit dienstlich veranlasste Mehraufwendungen
für Verpflegung geltend gemacht werden, sind als häusliche Ersparnis bei Dienstreisen-
den mit Wohnung i. S. des § 10 Abs. 3 Bundesumzugskostengesetz 4,50 Euro und bei
anderen Dienstreisenden 9 Euro - bei Einzelmahlzeiten jeweils ein Drittel der Beträge - in
Abzug zu bringen.

Zu § 15 - Pauschvergütung

Diese Vorschrift dient ausschließlich der Verwaltungsvereinfachung; sie schließt Einzel-
abrechnungen bei der pauschalisierten Reisekostenvergütung aus.

Zu § 17 - Auslagenerstattung bei Reisen aus besonderem Anlass

1 Reisen zum Ablegen vorgeschriebener Laufbahnprüfungen sind Dienstreisen, soweit die
Prüfungen nicht im Anschluss an einen Ausbildungslehrgang stattfinden.

2 Bei Landesbeamtinnen und -beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, die an aus-
wärtigen Arbeitsgemeinschaften, Lehrgängen und vergleichbaren Ausbildungsveranstal-
tungen teilnehmen, richtet sich die Abfindung nach § 17, wenn die Veranstaltungen
weniger als sieben Tage dauern, bei länger dauernden Veranstaltungen nach § 7 TEVO.
Die entstandenen Fahrauslagen werden bis zur Höhe der notwendigen Kosten für die
niedrigste Klasse regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel erstattet; bei eintägigen
Reisen und bei täglicher Hin- und Rückfahrt dürfen Auslagen für Verpflegung nicht
erstattet werden. Wohnt der Beamte außerhalb des Ortes der Stammdienststelle bzw. der
Ausbildungsstelle, werden höchstens die Fahrauslagen erstattet, die bei Reisen zwischen
der Stammdienststelle bzw. der Ausbildungsstelle und dem Ort der Veranstaltung ent-
standen waren.

3 Müssen Landesbeamtinnen und -beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst bei Aus-
bildungsreisen einen privaten Kraftwagen benutzen, weil zwischen dem Dienstort und der
Ausbildungsstelle
- keine Verbindungen mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln bestehen oder
- derartige Verkehrsmittel unter Anlegung eines strengen Maßstabes aus Zeitgründen

nicht benutzt werden können,
wird Wegstreckenentschädigung in Höhe von 22 Cent je Kilometer unter Zugrundele-



Das Inkrafttretungsgesetz betrifft die ursprüngliche Fassung des RdErl. vom 22.12.1998. Die Änderungen aufgrund
2

des RdErl. vom 28.03.2000, insbesondere also die Erhöhung des WE-Satzes nach VV 3 zu § 17 LRKG von 38 auf
42 Pf/km, gelten ab 01.04.2000, die Umstellung der DM- auf Euro-Beträge ab 01.01.2002

gung der kürzesten verkehrsüblichen Straßenverbindungen gewährt.

4 § 17 gilt nicht für Fahrten innerhalb des Dienst- oder Wohnortbereichs.

II.
Dieser RdErl. gilt mit Wirkung vom 1. Januar 1999 . § 3 Abs. 6 gilt nur für nach dem 31.2

Dezember 1998 angetretene Dienstreisen und Dienstgänge. Mein RdErl. v. 7.4.1970 -
SMBI.NRW. 203205 wird zum 1. Januar 1999 aufgehoben.
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Auszüge aus § 4 und § 9 

Einkommensteuergesetz (EStG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), 
das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4318) 
geändert worden ist 

§ 4 Gewinnbegriff im Allgemeinen 

(5) 1Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern:  
1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des 

Steuerpflichtigen sind. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr zugewendeten 
Gegenstände insgesamt 35 Euro nicht übersteigen; 

 2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass, 
soweit sie 70 Prozent der Aufwendungen übersteigen, die nach der allgemeinen 
Verkehrsauffassung als angemessen anzusehen und deren Höhe und 
betriebliche Veranlassung nachgewiesen sind. 2Zum Nachweis der Höhe und der 
betrieblichen Veranlassung der Aufwendungen hat der Steuerpflichtige schriftlich 
die folgenden Angaben zu machen: Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der 
Bewirtung sowie Höhe der Aufwendungen. 3Hat die Bewirtung in einer Gaststätte 
stattgefunden, so genügen Angaben zu dem Anlass und den Teilnehmern der 
Bewirtung; die Rechnung über die Bewirtung ist beizufügen; 

 3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuerpflichtigen, soweit sie der Bewirtung, 
Beherbergung oder Unterhaltung von Personen, die nicht Arbeitnehmer des 
Steuerpflichtigen sind, dienen (Gästehäuser) und sich außerhalb des Orts eines 
Betriebs des Steuerpflichtigen befinden; 

 4. Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder Motorjachten 
sowie für ähnliche Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden 
Bewirtungen; 

 5. Mehraufwendungen für die Verpflegung des Steuerpflichtigen. 2Wird der 
Steuerpflichtige vorübergehend von seiner Wohnung und dem Mittelpunkt seiner 
dauerhaft angelegten betrieblichen Tätigkeit entfernt betrieblich tätig, sind die 
Mehraufwendungen für Verpflegung nach Maßgabe des § 9 Absatz 4a 
abziehbar; 

 6. Aufwendungen für die Wege des Steuerpflichtigen zwischen Wohnung und 
Betriebsstätte und für Familienheimfahrten, soweit in den folgenden Sätzen 
nichts anderes bestimmt ist. 2Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist § 9 Absatz 
1 Satz 3 Nummer 4 Satz 2 bis 6 und Nummer 5 Satz 5 bis 7 und Absatz 2 
entsprechend anzuwenden. 3Bei der Nutzung eines Kraftfahrzeugs dürfen die 
Aufwendungen in Höhe des positiven Unterschiedsbetrags zwischen 0,03 
Prozent des inländischen Listenpreises im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 
Satz 2 des Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung je Kalendermonat für 
jeden Entfernungskilometer und dem sich nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 
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Satz 2 bis 6 oder Absatz 2 ergebenden Betrag sowie Aufwendungen für 
Familienheimfahrten in Höhe des positiven Unterschiedsbetrags zwischen 0,002 
Prozent des inländischen Listenpreises im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 
Satz 2 für jeden Entfernungskilometer und dem sich nach § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 5 Satz 5 bis 7 oder Absatz 2 ergebenden Betrag den Gewinn nicht 
mindern; ermittelt der Steuerpflichtige die private Nutzung des Kraftfahrzeugs 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 oder Satz 3, treten an die Stelle des mit 
0,03 oder 0,002 Prozent des inländischen Listenpreises ermittelten Betrags für 
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und für Familienheimfahrten die 
auf diese Fahrten entfallenden tatsächlichen Aufwendungen; § 6 Absatz 1 
Nummer 4 Satz 3 zweiter Halbsatz gilt sinngemäß; 

6a. die Mehraufwendungen für eine betrieblich veranlasste doppelte 
Haushaltsführung, soweit sie die nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 1 bis 
4 abziehbaren Beträge und die Mehraufwendungen für betrieblich veranlasste 
Übernachtungen, soweit sie die nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5a 
abziehbaren Beträge übersteigen; 

 6b. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der 
Ausstattung. 2Dies gilt nicht, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 3In diesem Fall wird die Höhe der 
abziehbaren Aufwendungen auf 1 250 Euro begrenzt; die Beschränkung der 
Höhe nach gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet; 

 7. andere als die in den Nummern 1 bis 6 und 6b bezeichneten Aufwendungen, die 
die Lebensführung des Steuerpflichtigen oder anderer Personen berühren, 
soweit sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen 
sind; 

  



§ 9 Werbungskosten 

(1) 1Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 
der Einnahmen. 2Sie sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen 
sind. 3Werbungskosten sind auch  
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende Renten und 

dauernde Lasten, soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen. 2Bei Leibrenten kann nur der Anteil abgezogen werden, 
der sich nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ergibt; 

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche Abgaben und 
Versicherungsbeiträge, soweit solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf 
Gegenstände beziehen, die dem Steuerpflichtigen zur Einnahmeerzielung 
dienen; 

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufsverbänden, deren Zweck nicht 
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist; 

4. Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte im Sinne des Absatzes 4. 2Zur Abgeltung dieser Aufwendungen 
ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte 
aufsucht eine Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer der Entfernung 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 Euro anzusetzen, 
höchstens jedoch 4 500 Euro im Kalenderjahr; ein höherer Betrag als 4 500 Euro 
ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder ihm zur Nutzung 
überlassenen Kraftwagen benutzt. 3Die Entfernungspauschale gilt nicht für 
Flugstrecken und Strecken mit steuerfreier Sammelbeförderung nach § 3 
Nummer 32. 4Für die Bestimmung der Entfernung ist die kürzeste 
Straßenverbindung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte maßgebend; 
eine andere als die kürzeste Straßenverbindung kann zugrunde gelegt werden, 
wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer 
regelmäßig für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte benutzt 
wird. 5Nach § 8 Absatz 2 Satz 11 oder Absatz 3 steuerfreie Sachbezüge für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mindern den nach Satz 2 
abziehbaren Betrag; ist der Arbeitgeber selbst der Verkehrsträger, ist der Preis 
anzusetzen, den ein dritter Arbeitgeber an den Verkehrsträger zu entrichten 
hätte. 6Hat ein Arbeitnehmer mehrere Wohnungen, so sind die Wege von einer 
Wohnung, die nicht der ersten Tätigkeitsstätte am nächsten liegt, nur zu 
berücksichtigen, wenn sie den Mittelpunkt der Lebensinteressen des 
Arbeitnehmers bildet und nicht nur gelegentlich aufgesucht wird. 

4a. Aufwendungen des Arbeitnehmers für beruflich veranlasste Fahrten, die nicht 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte im Sinne des Absatzes 4 
sowie keine Familienheimfahrten sind. 2Anstelle der tatsächlichen 
Aufwendungen, die dem Arbeitnehmer durch die persönliche Benutzung eines 
Beförderungsmittels entstehen, können die Fahrtkosten mit den pauschalen 
Kilometersätzen angesetzt werden, die für das jeweils benutzte 
Beförderungsmittel (Fahrzeug) als höchste Wegstreckenentschädigung nach 
dem Bundesreisekostengesetz festgesetzt sind. 3Hat ein Arbeitnehmer keine 
erste Tätigkeitsstätte (§ 9 Absatz 4) und hat er nach den dienst- oder 
arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie den diese ausfüllenden Absprachen und 
Weisungen zur Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit dauerhaft denselben Ort 
oder dasselbe weiträumige Tätigkeitsgebiet typischerweise arbeitstäglich 
aufzusuchen, gilt Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 für die Fahrten von 
der Wohnung zu diesem Ort oder dem zur Wohnung nächstgelegenen Zugang 



zum Tätigkeitsgebiet entsprechend. 4Für die Fahrten innerhalb des weiträumigen 
Tätigkeitsgebietes gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

5. notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer wegen einer beruflich 
veranlassten doppelten Haushaltsführung entstehen. 2Eine doppelte 
Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes 
seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhält und auch am 
Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnt. 3Das Vorliegen eines eigenen Hausstandes 
setzt das Innehaben einer Wohnung sowie eine finanzielle Beteiligung an den 
Kosten der Lebensführung voraus. 4Als Unterkunftskosten für eine doppelte 
Haushaltsführung können im Inland die tatsächlichen Aufwendungen für die 
Nutzung der Unterkunft angesetzt werden, höchstens 1 000 Euro im Monat. 
5Aufwendungen für die Wege vom Ort der ersten Tätigkeitsstätte zum Ort des 
eigenen Hausstandes und zurück (Familienheimfahrt) können jeweils nur für eine 
Familienheimfahrt wöchentlich abgezogen werden. 6Zur Abgeltung der 
Aufwendungen für eine Familienheimfahrt ist eine Entfernungspauschale von 
0,30 Euro für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen dem Ort des 
eigenen Hausstandes und dem Ort der ersten Tätigkeitsstätte anzusetzen. 
7Nummer 4 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 8Aufwendungen für 
Familienheimfahrten mit einem dem Steuerpflichtigen im Rahmen einer 
Einkunftsart überlassenen Kraftfahrzeug werden nicht berücksichtigt. 

5a. notwendige Mehraufwendungen eines Arbeitnehmers für beruflich veranlasste 
Übernachtungen an einer Tätigkeitsstätte, die nicht erste Tätigkeitsstätte ist. 
2Übernachtungskosten sind die tatsächlichen Aufwendungen für die persönliche 
Inanspruchnahme einer Unterkunft zur Übernachtung. 3Soweit höhere 
Übernachtungskosten anfallen, weil der Arbeitnehmer eine Unterkunft 
gemeinsam mit Personen nutzt, die in keinem Dienstverhältnis zum selben 
Arbeitgeber stehen, sind nur diejenigen Aufwendungen anzusetzen, die bei 
alleiniger Nutzung durch den Arbeitnehmer angefallen wären. 4Nach Ablauf von 
48 Monaten einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben 
Tätigkeitsstätte, die nicht erste Tätigkeitsstätte ist, können Unterkunftskosten nur 
noch bis zur Höhe des Betrags nach Nummer 5 angesetzt werden. 5Eine 
Unterbrechung dieser beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte führt zu 
einem Neubeginn, wenn die Unterbrechung mindestens sechs Monate dauert. 

6. Aufwendungen für Arbeitsmittel, zum Beispiel für Werkzeuge und typische 
Berufskleidung. 2Nummer 7 bleibt unberührt; 

7. Absetzungen für Abnutzung und für Substanzverringerung und erhöhte 
Absetzungen. 2§ 6 Absatz 2 Satz 1 bis 3 ist in Fällen der Anschaffung oder 
Herstellung von Wirtschaftsgütern entsprechend anzuwenden. 

(2) 1Durch die Entfernungspauschalen sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, die 
durch die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte im Sinne des 
Absatzes 4 und durch die Familienheimfahrten veranlasst sind. 2Aufwendungen für 
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel können angesetzt werden, soweit sie den 
im Kalenderjahr insgesamt als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag 
übersteigen. 3Behinderte Menschen,  
1. deren Grad der Behinderung mindestens 70 beträgt, 
2. deren Grad der Behinderung weniger als 70, aber mindestens 50 beträgt und die 

in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind, 
können anstelle der Entfernungspauschalen die tatsächlichen Aufwendungen für die 
Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und für Familienheimfahrten 



ansetzen. 4Die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 sind durch amtliche 
Unterlagen nachzuweisen. 

(3) Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 bis 5a sowie die Absätze 2 und 4a gelten bei den 
Einkunftsarten im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bis 7 entsprechend. 

(4) 1Erste Tätigkeitsstätte ist die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, 
eines verbundenen Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes) oder eines vom 
Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. 2Die 
Zuordnung im Sinne des Satzes 1 wird durch die dienst- oder arbeitsrechtlichen 
Festlegungen sowie die diese ausfüllenden Absprachen und Weisungen bestimmt. 
3Von einer dauerhaften Zuordnung ist insbesondere auszugehen, wenn der 
Arbeitnehmer unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen 
Zeitraum von 48 Monaten hinaus an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll. 
4Fehlt eine solche dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte 
oder ist sie nicht eindeutig, ist erste Tätigkeitsstätte die betriebliche Einrichtung, an 
der der Arbeitnehmer  
1. typischerweise arbeitstäglich tätig werden soll oder 
2. je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel seiner 

vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. 
5Je Dienstverhältnis hat der Arbeitnehmer höchstens eine erste Tätigkeitsstätte. 
6Liegen die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 4 für mehrere Tätigkeitsstätten vor, ist 
diejenige Tätigkeitsstätte erste Tätigkeitsstätte, die der Arbeitgeber bestimmt. 7Fehlt 
es an dieser Bestimmung oder ist sie nicht eindeutig, ist die der Wohnung örtlich am 
nächsten liegende Tätigkeitsstätte die erste Tätigkeitsstätte. 8Als erste 
Tätigkeitsstätte gilt auch eine Bildungseinrichtung, die außerhalb eines 
Dienstverhältnisses zum Zwecke eines Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen 
Bildungsmaßnahme aufgesucht wird. 

(4a) 1Mehraufwendungen des Arbeitnehmers für die Verpflegung sind nur nach 
Maßgabe der folgenden Sätze als Werbungskosten abziehbar. 2Wird der 
Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig 
(auswärtige berufliche Tätigkeit), ist zur Abgeltung der ihm tatsächlich entstandenen, 
beruflich veranlassten Mehraufwendungen eine Verpflegungspauschale anzusetzen. 
3Diese beträgt  
1. 24 Euro für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer 24 Stunden von seiner 

Wohnung abwesend ist, 
2. jeweils 12 Euro für den An- und Abreisetag, wenn der Arbeitnehmer an diesem, 

einem anschließenden oder vorhergehenden Tag außerhalb seiner Wohnung 
übernachtet, 

3. 12 Euro für den Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer ohne Übernachtung 
außerhalb seiner Wohnung mehr als 8 Stunden von seiner Wohnung und der 
ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist; beginnt die auswärtige berufliche Tätigkeit 
an einem Kalendertag und endet am nachfolgenden Kalendertag ohne 
Übernachtung, werden 12 Euro für den Kalendertag gewährt, an dem der 
Arbeitnehmer den überwiegenden Teil der insgesamt mehr als 8 Stunden von 
seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist. 

4Hat der Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte, gelten die Sätze 2 und 3 
entsprechend; Wohnung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist der Hausstand, der den 
Mittelpunkt der Lebensinteressen des Arbeitnehmers bildet sowie eine Unterkunft am 
Ort der ersten Tätigkeitsstätte im Rahmen der doppelten Haushaltsführung. 5Bei 



einer Tätigkeit im Ausland treten an die Stelle der Pauschbeträge nach Satz 3 
länderweise unterschiedliche Pauschbeträge, die für die Fälle der Nummer 1 mit 120 
sowie der Nummern 2 und 3 mit 80 Prozent der Auslandstagegelder nach dem 
Bundesreisekostengesetz vom Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder aufgerundet auf volle Euro festgesetzt 
werden; dabei bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Arbeitnehmer 
vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht, oder, wenn dieser Ort im Inland liegt, nach dem 
letzten Tätigkeitsort im Ausland. 6Der Abzug der Verpflegungspauschalen ist auf die 
ersten drei Monate einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben 
Tätigkeitsstätte beschränkt. 7Eine Unterbrechung dieser beruflichen Tätigkeit an 
derselben Tätigkeitsstätte führt zu einem Neubeginn, wenn sie mindestens vier 
Wochen dauert. 8Wird dem Arbeitnehmer anlässlich oder während einer Tätigkeit 
außerhalb seiner ersten Tätigkeitsstätte vom Arbeitgeber oder auf dessen 
Veranlassung von einem Dritten eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt, sind die nach 
den Sätzen 3 und 5 ermittelten Verpflegungspauschalen zu kürzen:  
1. für Frühstück um 20 Prozent, 
2. für Mittag- und Abendessen um jeweils 40 Prozent, 
der nach Satz 3 Nummer 1 gegebenenfalls in Verbindung mit Satz 5 maßgebenden 
Verpflegungspauschale für einen vollen Kalendertag; die Kürzung darf die ermittelte 
Verpflegungspauschale nicht übersteigen. 9Satz 8 gilt auch, wenn 
Reisekostenvergütungen wegen der zur Verfügung gestellten Mahlzeiten einbehalten 
oder gekürzt werden oder die Mahlzeiten nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a 
pauschal besteuert werden. 10Hat der Arbeitnehmer für die Mahlzeit ein Entgelt 
gezahlt, mindert dieser Betrag den Kürzungsbetrag nach Satz 8. 11Erhält der 
Arbeitnehmer steuerfreie Erstattungen für Verpflegung, ist ein Werbungskostenabzug 
insoweit ausgeschlossen. 12Die Verpflegungspauschalen nach den Sätzen 3 und 5 
sowie die Dreimonatsfrist nach den Sätzen 6 und 7 gelten auch für den Abzug von 
Mehraufwendungen für Verpflegung, die bei einer beruflich veranlassten doppelten 
Haushaltsführung entstehen; dabei ist für jeden Kalendertag innerhalb der 
Dreimonatsfrist, an dem gleichzeitig eine Tätigkeit im Sinne des Satzes 2 oder des 
Satzes 4 ausgeübt wird, nur der jeweils höchste in Betracht kommende 
Pauschbetrag abziehbar. 13Die Dauer einer Tätigkeit im Sinne des Satzes 2 an dem 
Tätigkeitsort, an dem die doppelte Haushaltsführung begründet wurde, ist auf die 
Dreimonatsfrist anzurechnen, wenn sie ihr unmittelbar vorausgegangen ist. 

(5) 1§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 6b bis 8a, 10, 12 und Absatz 6 gilt 
sinngemäß. 2§ 6 Absatz 1 Nummer 1a gilt entsprechend. 

(6) Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung oder 
für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, sind keine 
Werbungskosten, wenn diese Berufsausbildung oder dieses Erststudium nicht im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden. 



Sachbezugsverordnung für das Jahr 2014  

I N H A L T S Ü B E R S I C H T 

1. Einleitung  

2. Freie Verpflegung  

3. Sachbezugswerte für Kantinenmahlzeiten  

4. Freie Unterkunft und Wohnung  

4.1 Freie Unterkunft  
4.2 Freie Wohnung  

1. Einleitung  

Wenn ein Arbeitnehmer neben dem Barlohn weitere Sachzuwendungen erhält, 
unterliegen diese geldwerten Vorteile ebenfalls der Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungspflicht. Für den Bereich freie Unterkunft und freie Verpflegung 
werden hierzu alljährlich durch Rechtsverordnung der Bundesregierung bestimmte 
Werte verbindlich vorgeschrieben, die dann sowohl für die Sozialversicherung als 
auch für das Steuerrecht maßgeblich sind. Seit dem Veranlagungszeitraum 2008 gibt 
es erstmals für die gesamte Bundesrepublik einheitliche Sachbezugswerte. Die 
bei den Unterkunftskosten bis Ende 2007 übliche Unterscheidung zwischen alten 
Bundesländern und neuen Bundesländern gehört damit der Vergangenheit an.  

Soweit ein Arbeitnehmer Sachbezüge erhält, für die kein amtlicher Sachbezugswert 
festgesetzt wurde, ist dieser geldwerte Vorteil nach § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG 
lohnsteuerfrei, wenn diese Sachbezüge insgesamt im Kalendermonat 44 Euro nicht 
übersteigen. In diesen Fällen tritt auch keine Beitragspflicht zur Sozialversicherung 
ein.  

2. Freie Verpflegung  

Erhält ein Arbeitnehmer bei seinem Arbeitgeber freie Verpflegung, so sind für jeden 
Monat die nachfolgenden Sachbezugswerte anzusetzen. Bei den Sachbezugswerten 
für freie Verpflegung wird nicht danach unterschieden, ob es sich um volljährige 
Arbeitnehmer oder um Jugendliche und Auszubildende handelt.  

Die nachfolgend für Familienangehörige genannten Werte gelten nur dann, wenn 
diese nicht bei demselben Arbeitgeber beschäftigt sind.  

zurück zur Inhaltsangabe



Personen 
Frühstück

(Euro) 
Mittagessen

(Euro) 
Abendessen

(Euro) 
Insgesamt

(Euro) 

  Arbeitnehmer 49,00 90,00 90,00 229,00

  Familienangehörige

  - Volljährige 49,00 90,00 90,00 229,00

  - vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres 

39,20 72,00 72,00 183,20

  - vor Vollendung des 14. 
Lebensjahres 

19,60 36,00 36,00 91,60

  - vor Vollendung des 7. 
Lebensjahres 

14,70 27,00 27,00 68,70

urbs-media Praxistipp:  

• Die Sachbezugswerte für Arbeitnehmer gelten auch für Jugendliche und 
Auszubildende, die von ihrem Arbeitgeber freie Verpflegung erhalten.  

• Wird die Verpflegung nicht für volle Kalendermonate, sondern nur an manchen 
Tagen gewährt, sind die in der Tabelle genannten Beträge durch 30 zu 
dividieren. Dabei wird die Berechnung jeweils auf 2 Dezimalstellen 
durchgeführt. Wenn die 3. Dezimalstelle die Zahlen 5 bis 9 ergeben würde, 
wird die 2. Dezimalstelle aufgerundet, ansonsten abgerundet.  

3. Sachbezugswerte für Kantinenmahlzeiten  

Der Sachbezugswert einer vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt zur 
Verfügung gestellten Kantinenmahlzeit beträgt 1/30 des jeweils maßgeblichen 
Monatswerts. Hieraus ergeben sich sowohl für volljährige Arbeitnehmer als auch für 
Jungendliche und Auszubildende folgende Tageswerte:  

• Frühstück: 1,63 Euro  
• Mittag- / Abendessen: 3,00 Euro 

urbs-media Praxistipp: Wenn der Arbeitgeber die Kantinenmahlzeiten pauschal mit 
25 Prozent versteuert, liegt insoweit kein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsentgelt vor.  



4. Freie Unterkunft und Wohnung  

Stellt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Wohn- oder Schlafräume unentgeltlich 
oder verbilligt zur Verfügung, ist zwischen bloßen Unterkünften und Wohnungen zu 
unterscheiden.  

• Eine Wohnung liegt dann vor, wenn die Räumlichkeiten zur Führung eines 
selbständigen Haushalts geeignet sind. Dies ist dann der Fall, wenn 
zumindest eine mit einer Küche vergleichbare Kochgelegenheit und eine 
Toilette vorhanden ist.  

• Eine Unterkunft liegt dagegen vor, wenn Küche und / oder Toilette von 
mehreren Bewohnern gemeinsam genutzt werden.  

4.1 Freie Unterkunft  

Der Wert für freie Unterkunft ist in den alten und in den neuen Bundesländern 
inzwischen einheitlich. Es gelten hier folgende monatliche Sachbezugswerte, wobei 
seit 1.1.2002 nicht mehr danach unterschieden wird, wer die Kosten für die 
Beheizung trägt:  

Sachbezugswert freie Unterkunft  

volljährige Arbeitnehmer Jugendliche & Auszubildende 

  Unterkunft 
belegt mit ... 

Unterkunft
allgemein 

Aufnahme in 
Arbeitgeberhaushalt / 

Gemeinschaftsunterkunft

Unterkunft
allgemein 

Aufnahme in 
Arbeitgeberhaushalt / 

Gemeinschaftsunterkunft

  1 
Beschäftigten

221,00
EUR 

187,85 EUR 
187,85
EUR 

154,70 EUR 

  2 
Beschäftigten

132,60
EUR 

99,45 EUR 99,45 EUR 66,30 EUR 

  3 
Beschäftigten

110,50
EUR 

77,35 EUR 77,35 EUR 44,20 EUR 

  ab 4 
Beschäftigten

88,40
EUR 

55,25 EUR 55,25 EUR 22,10 EUR 

urbs-media Praxistipp: Wird die Unterkunft nicht für volle Kalendermonate, sondern 
nur an manchen Tagen gewährt, sind die in der Tabelle genannten Beträge durch 30 
zu dividieren. Dabei wird die Berechnung jeweils auf 2 Dezimalstellen durchgeführt. 
Wenn die 3. Dezimalstelle die Zahlen 5 bis 9 ergeben würde, wird die 2. 
Dezimalstelle aufgerundet, ansonsten abgerundet.  



4.2 Freie Wohnung  

Eine dem Beschäftigten überlassene Wohnung ist grundsätzlich mit dem 
ortsüblichen Mietpreis zu bewerten. Dabei sind gegebenenfalls die sich aus der 
Lage der Wohnung zum Betrieb ergebenden Beeinträchtigungen zu berücksichtigen.  

Ist im Einzelfall die Feststellung des ortsüblichen Mietpreises mit 
außergewöhnlichen Schwierigkeiten verbunden, ist der monatliche 
Sachbezugswert für die Wohnung wie folgt anzusetzen:  

Art der Unterkunft Euro/qm 

normale Ausstattung 3,88

einfache Ausstattung 3,17

urbs-media Praxistipp: Von einer einfachen Ausstattung ist dann auszugehen, 
wenn keine Sammelheizung oder kein Bad oder keine Dusche vorhanden ist. Für 
Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten ist der übliche Preis am Abgabeort 
anzusetzen.  

entnommen aus: http://www.urbs.de/zahlen/change.htm?lohn3.htm  


